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B9-0299/2023

Vorschlag für einen Unionsakt über die Notwendigkeit, die Rechtsvorschriften der 
Union zu ändern, um die problematische Situation der Rinderhaltungsbetriebe in Bezug 
auf die Rindertuberkulose zu lösen

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 39, 168 und 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur 
Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 
(„Tiergesundheitsrecht“),

– gestützt auf die Delegierte Verordnung 2020/688 vom 17. Dezember 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich Tiergesundheitsanforderungen an Verbringungen von Landtieren und 
Bruteiern innerhalb der Union,

– gestützt auf die Delegierte Verordnung 2020/689 vom 17. Dezember 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status 
„seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen,

– gestützt auf Artikel 47 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die EU-Rechtsvorschriften vorsehen, dass der Grenzwert für die 
Seuchentilgung, ab dem ein Gebiet oder eine Provinz als offiziell tuberkulosefrei gilt, 
bei 0,02 % Prävalenz liegt, was bedeutet, dass 99,8 % der Bestände tuberkulosefrei sein 
müssen, dass 99,9 % der Tiere in diesen Beständen leben müssen und dass die 
Neuinfektionsrate in den letzten drei Jahren weniger als 0,1 % beträgt;

B. in der Erwägung, dass die Kommission das Jahr 2030 als Endtermin für die 
Mitgliedstaaten festgelegt hat, um diese Ziele landesweit zu erreichen;

C. in der Erwägung, dass es in vielen Mitgliedstaaten eine große Anzahl von 
Tierhaltungsbetrieben mit Freilandhaltung gibt;

D. in der Erwägung, dass es bei der extensiven Freilandhaltung von Tieren Hinweise auf 
eine ständige Interaktion zwischen Rindern und Wildtieren, die an Tuberkulose erkrankt 
sind, gibt;

E. in der Erwägung, dass Tuberkulose auslösende Mykobakterien in der Lage sind, einige 
Zeit in der Umwelt zu überleben, und diese Überlebensfähigkeit in der Umwelt der 
Schlüssel zum Verständnis der indirekten Übertragung und des Überlebens des Erregers 
in komplexen Umgebungen mit einer Vielzahl von Wirtsarten ist;
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F. in der Erwägung, dass die extensive Viehhaltung eine Lebensweise und eine Tätigkeit 
ist, die zur Nachhaltigkeit des ländlichen Raums beiträgt, indem sie eine 
Bevölkerungsabwanderung verhindert und die Probleme der Entvölkerung des 
ländlichen Raumes in ganz Europa teilweise löst, dass sie jedoch wie jede andere 
wirtschaftliche Tätigkeit eine nachhaltige wirtschaftliche Rentabilität im Laufe der Zeit 
erfordert;

G. in der Erwägung, dass die EU auf eine nachhaltige Entwicklung in Europa auf der 
Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums, Preisstabilität und einer in 
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft hinarbeiten muss, die auf 
Beschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt;

H. in der Erwägung, dass die in diesem Rechtsakt vorgesehenen Änderungen sicherstellen, 
dass keine Gefahr für die Gesundheit und die Lebensmittelsicherheit besteht, und dass 
die europäische Kofinanzierung für Seuchentilgungskampagnen derzeit nicht über das 
Jahr 2023 hinaus sichergestellt ist;

1. weist darauf hin, dass es unmöglich ist, die Rindertuberkulose dort, wo extensive 
Rinderhaltung vorherrscht, entsprechend den vorgesehenen Bestimmungen auszurotten;

2. hält es für notwendig, die aktive Seuchenbekämpfung mit dem Ziel der Ausrottung der 
Tuberkulose in der Freilandhaltung so voranzutreiben, dass sie nicht zu einer 
Verbringungssperre für die Tiere und zur Einstellung der Landwirtschaft führt;

3. ist der Ansicht, dass extensiv wirtschaftende Betriebe anfälliger für neue 
Tuberkuloseausbrüche sind, insbesondere in Gebieten, in denen Wildtierreservoire 
vorhanden sind, da nachgewiesen wurde, dass Wildtiere als natürliches Reservoir von 
M. Bovis fungieren und eine Quelle der Übertragung auf Rinder sein können;

4. bedauert, dass nach drei Jahrzehnten der Durchführung von „Tuberkulose-
Tilgungsprogrammen“ in Übereinstimmung mit den EU-Rechtsvorschriften das 
Überleben von landwirtschaftlichen Betrieben dadurch gefährdet wird, dass Tiere, bei 
denen der intradermale Tuberkulintest „IDTB“ positiv ausfällt oder er die Krankheit 
nicht eindeutig nachweist, zwangsweise geschlachtet werden, wobei nur ein sehr 
geringer Prozentsatz in postmortalen Tests bestätigt wird;

5. bedauert, dass die Beschränkungen von Viehtransporten zur Lähmung von Geschäften 
wie dem Verkauf von Zuchttieren führen, was die wirtschaftliche Lebensfähigkeit vieler 
Betriebe beeinträchtigt;

6. fordert die Kommission auf, die europäischen Rechtsvorschriften über 
Überwachungsstandards, Tilgungsprogramme und den Status der 
Rindertuberkulosefreiheit in den Mitgliedstaaten unverzüglich zu verbessern, um die 
Lebensmittelsicherheit mit dem Überleben der landwirtschaftlichen Betriebe zu 
vereinbaren;

7. fordert die Kommission auf, auf europäischer Ebene einen Test zum Nachweis einer 
Tuberkuloseinfektion bei lebenden Tieren zu standardisieren, um die Schlachtung von 
Tieren zu vermeiden, wenn der neue Lebendtest negativ ausfällt;
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8. fordert die Kommission auf, die Bestimmungen der Verordnung 689/2020, die eine 
völlige Stilllegung des Betriebs im Hinblick auf die Folgemaßnahmen nach der 
Schlachtung eines immunologisch positiv getesteten Tieres vorsehen, zu ändern, indem 
sie wirklichkeitsnahe und wirksame Nachweissysteme vorsieht, damit Tiere, die nicht 
von der Krankheit betroffen sind, nicht zwangsweise getötet und geschlachtet werden 
müssen;

9. fordert die Kommission auf, Anhang IV Teil II Kapitel 1 Abschnitt 1 Absätze 1, 2 und 3 
der Delegierten Verordnung 2020/689 zu streichen, der die Prüfung der Verbringung von 
Nicht-Zuchttieren, die zur Mast für die anschließende Schlachtung in Schlachthöfen 
bestimmt sind, betrifft, da sie der Auffassung ist, dass die Verbringung solcher Tiere in 
keinem Fall ein Gesundheitsrisiko darstellt;

10. fordert die Kommission auf, die Kofinanzierungsregelung für die Schlachtentschädigung 
bis 2030 zu verlängern und zu aktualisieren, um den wirtschaftlichen Verlust der Tiere 
auszugleichen, damit die Rentabilität der Freilandhaltung nicht beeinträchtigt wird;

11. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


